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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §32

1. BAO § 32 heute

2. BAO § 32 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Bei der Verwaltung von Wertpapierbesitz gehören die Umschichtungen von Wertpapieren, somit Kauf und Verkauf

durch Einschaltung von Banken, grundsätzlich noch zur privaten Vermögensverwaltung; bei Wertpapieren liegt es in

der Natur der Sache, den Bestand zu verändern, schlechte Papiere abzustoßen, gute zu erwerben und Kursgewinne zu

realisieren (vgl. VwGH 26.7.2005, 2003/14/0050, VwSlg 8047 F/2005). Dies gilt ebenso für sonstige nicht verbriefte

Finanzinstrumente.Bei der Verwaltung von Wertpapierbesitz gehören die Umschichtungen von Wertpapieren, somit

Kauf und Verkauf durch Einschaltung von Banken, grundsätzlich noch zur privaten Vermögensverwaltung; bei

Wertpapieren liegt es in der Natur der Sache, den Bestand zu verändern, schlechte Papiere abzustoßen, gute zu

erwerben und Kursgewinne zu realisieren vergleiche VwGH 26.7.2005, 2003/14/0050, VwSlg 8047 F/2005). Dies gilt

ebenso für sonstige nicht verbriefte Finanzinstrumente.
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